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2.
Verordnung , betreffend die Bereinigung der Fedderwarder , der Bur¬

haver , der Waddenser und der Tettenser Sielacht zu einer Sielacht
unter dem Namen „Butjadinger Sielacht " .

Oldenburg , den 16. Januar 1889.

Wir Mcolaus Friedrich Peter , von Gottes Gna¬
den Großherzog von Oldenburg , Erbe zu Norwegen,
Herzog von Schleswig , Holstein , Stormarn , der Dith-



Marschen und Oldenburg , Fürst von Lübeck und

Birkenfeld , Herr von Jever und Kniphausen rc. rc.

verordnen auf Grund des Artikels 27 der Deichord¬

nung vom 8 . Juni 1855 , was folgt:

Die Fedderwarder , die Burhaver , die Waddenser und

die Tettenser Sielacht werden auf Grund und nach Maaß-

gabe der von den Ausschüssen der sämmtlichen bezeichneten

Genossenschaften geschlossenen Vereinbarung zu einer Siel¬

acht unter dem Namen „Butjadinger Sielacht " vereinigt.

Diese Verordnung tritt mit dem 20 . d . M . in Kraft.

Urkundlich Unserer eigenhändigen Namens -Unterschrift

und beigedruckten Großherzoglichen Jnsiegels.

Gegeben aus dem Schlosse zu Oldenburg , den 16 . Ja¬

nuar 1889.

(iü. 8 .) Peter.

Jansen.

Frhr . v . Rössing.

3.

Bekanntmachung des Staatsministeriums , betreffend Abänderungen des

amtlichen Waarenverzeichnisses zum Zolltarif.

Oldenburg , l889 Januar 9 . -

Unter Bezugnahme auf Z. 12 des Vereinszollgesetzes

vom 1 . Juli 1869 wird hiermit bekannt gemacht , daß der

Ausschuß des Bundesraths für Zoll - und Steuerwesen im

Einvernehmen mit dem Ausschüsse für Handel und Verkehr,

vorbehaltlich der nachträglichen Genehmigung des Vundes-

raths , verschiedene Aenderungen des amtlichen Waarenver-
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zeichuisses zum Zolltarif des Deutschen Reiches vom 15. Juli
1879 beschlossen hat , welche mit dem 1. Januar d. I . in
Kraft getreten sind und bei den Zoll- und Steuerstellen
eingesehen werden können.

Oldenburg, 1889 Januar 9.

Staatsministerium.

Departement - er Finanzen.

Ruhstrat.

M eher.
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